Bildungs- und Teilhabepaket

Ab 2011 erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene neben ihrem monatlichen Regelbedarf auch so genannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.

Wer kann Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bekommen? 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die

- 
SGB II – Leistungen ( sog. Hartz IV-Leistungen )

-
SGB XII – Leistungen ( Sozialhilfe )

-
Kindergeldzuschlag

-
Wohngeld

erhalten.

Das Bildungspaket gilt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Für Leistungen der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft liegt die Altersobergrenze bei 18 Jahren.

Welche Leistungen gehören zum Bildungs- und Teilhabepaket?

· Tatsächliche Aufwendungen für Tagesausflüge und mehrtägige Fahrten, die von der Schule oder der Kindertageseinrichtung durchgeführt werden

· 100 Euro jährlich für Schulbedarf, davon 70 Euro zum 1. August  und 30 Euro zum 1. Februar

· Schülerbeförderungskosten für die nächstgelegene Schule des gewählten Bildungsgangs, soweit diese tatsächlich erforderlich sind und nicht bereits von anderer Seite übernommen werden.

· Aufwendungen für eine ergänzende angemessene Lernförderung, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die wesentlichen Lernziele nach den schulrechtlichen Bestimmung zu erreichen.

· Einen Zuschuss zur Mittagsverpflegung für Schüler und Kinder in Tageseinrichtungen oder der Kindertagespflege. Für Schülerinnen und Schüler gilt dies, wenn die Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung angeboten wird. Ein Betrag von 1€ pro Mittagessen ist selbst zu zahlen.

· Für Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden monatlich bis zu 10 Euro berücksichtigt. 



· Hierzu zählen:

- Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und
  Geselligkeit.
- Unterricht in künstlerischen Fächern und vergleichbare
  angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung.
- Teilnahme an Freizeiten 

Sind die Leistungen antragsabhängig?

Alle Leistungen – mit Ausnahme des Schulbedarfs – werden grundsätzlich nur auf Antrag gewährt. 

Der Zuschuss zur persönlichen Schulausstattung ( Schulbedarf ) wird für Leistungsempfänger des SGB II und des SGB XII – wie bisher- auch künftig ohne Antrag gewährt.

Die Empfänger von Kinderzuschlag und Wohngeld müssen dagegen auch für den Schulbedarf einen schriftlichen Antrag stellen.

Wo müssen die Leistungen beantragt werden?

· SGB II – Empfänger



zuständiges Jobcenter (Hoya,
                                                              Nienburg, Stolzenau)


· SGB XII – Empfänger


Landkreis Nienburg/Weser
                                                              Fachdienst Sozialhilfe


· Empfänger von Kinderzuschlag

Landkreis Nienburg/Weser
                                                              Fachdienst Bundesleistungen


· Empfänger von Wohngeld


Landkreis Nienburg/Weser
                                                              Fachdienst Bundesleistungen

In welcher Form werden Leistungen erbracht?

Die Übernahme der Bildungs- und Teilhabekosten erfolgt grundsätzlich durch Direktzahlung gegenüber der Schule, der Kindertageseinrichtung oder dem Anbieter der Leistung.

Lediglich die Schülerbeförderungskosten sowie der Zuschuss zum Schulbedarf werden direkt an die Antragsteller gezahlt.

Ab wann werden die Leistungen gewährt?

Ab 1.4.2011 können die Bildungs- und Teilhabeleistungen für die Leistungsberechtigten nach dem SGB II und SGB XII gewährt werden.

Für die Wohngeld- und Kinderzuschlagempfänger erfolgt die Auszahlung der beantragten Leistungen rückwirkend nach Klärung der Zuständigkeit durch das Land Niedersachsen. Diese Klärung erfolgt im Mai 2011.

Was ist mit der Zeit rückwirkend ab 1.1.2011?

Soweit bereits in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31.03.2011 Kosten für die genannten Bedarfe entstanden sind, können sie gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise auch rückwirkend übernommen werden. Hierfür gelten besondere Übergangsvorschriften.

Eine rückwirkende Antragstellung ist jedoch nur bis zum 30.April 2011 (für Empfänger von Kinderzuschlag und Wohngeld bis zum 31.Mai 2011) möglich.
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